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 ZUMUTBARE BESCHÄFTIGUNGEN  ___________________SGB III § 121 (STAND: 01.10.2010)  
 
 
 

(1) Einem Arbeitslosen sind alle seiner Arbeitsfähigkeit entsprechenden Beschäftigungen 
zumutbar, soweit allgemeine oder personenbezogene Gründe der Zumutbarkeit einer  
Beschäftigung nicht entgegenstehen. 
 
(2) Aus allgemeinen Gründen ist eine Beschäftigung einem Arbeitslosen insbesondere nicht 
zumutbar, wenn die Beschäftigung gegen gesetzliche, tarifliche oder in Betriebsvereinba-
rungen festgelegte Bestimmungen über Arbeitsbedingungen oder gegen Bestimmungen des 
Arbeitsschutzes verstößt. 
 
(3) Aus personenbezogenen Gründen ist eine Beschäftigung einem Arbeitslosen insbesonde-
re nicht zumutbar, wenn das daraus erzielbare Arbeitsentgelt erheblich niedriger ist als das 
der Bemessung des Arbeitslosengeldes zugrunde liegende Arbeitsentgelt. In den ersten drei 
Monaten der Arbeitslosigkeit ist eine Minderung um mehr als 20 Prozent und in den folgen-
den drei Monaten um mehr als 30 Prozent dieses Arbeitsentgelts nicht zumutbar. Vom sieb-
ten Monat der Arbeitslosigkeit an ist dem Arbeitslosen eine Beschäftigung nur dann nicht 
zumutbar, wenn das daraus erzielbare Nettoeinkommen unter Berücksichtigung der mit der 
Beschäftigung zusammenhängenden Aufwendungen niedriger ist als das Arbeitslosengeld. 
 
(4) Aus personenbezogenen Gründen ist einem Arbeitslosen eine Beschäftigung auch nicht 
zumutbar, wenn die täglichen Pendelzeiten zwischen seiner Wohnung und der Arbeitsstätte 
im Vergleich zur Arbeitszeit unverhältnismäßig lang sind. Als unverhältnismäßig lang sind  
im Regelfall Pendelzeiten von insgesamt mehr als zweieinhalb Stunden bei einer Arbeitszeit 
von mehr als sechs Stunden und Pendelzeiten von mehr als zwei Stunden bei einer Arbeits-
zeit von sechs Stunden und weniger anzusehen. Sind in einer Region unter vergleichbaren 
Arbeitnehmern längere Pendelzeiten üblich, bilden diese den Maßstab. Ein Umzug zur Auf-
nahme einer Beschäftigung außerhalb des zumutbaren Pendelbereichs ist einem Arbeitslo-
sen zumutbar, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Arbeitslose innerhalb der ersten drei 
Monate der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung innerhalb des zumutbaren Pendelbereichs 
aufnehmen wird. Vom vierten Monat der Arbeitslosigkeit an ist einem Arbeitslosen ein Um-
zug zur Aufnahme einer Beschäftigung außerhalb des zumutbaren Pendelbereichs in der 
Regel zumutbar. Die Sätze 4 und 5 sind nicht anzuwenden, wenn dem Umzug ein wichtiger 
Grund entgegensteht. Ein wichtiger Grund kann sich insbesondere aus familiären Bindungen 
ergeben. 
 
(5) Eine Beschäftigung ist nicht schon deshalb unzumutbar, weil sie befristet ist, vorüberge-
hend eine getrennte Haushaltsführung erfordert oder nicht zum Kreis der Beschäftigungen 
gehört, für die der Arbeitnehmer ausgebildet ist oder die er bisher ausgeübt hat.  
 
 
(Quelle: http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/buch/sgbiii/121.html)
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 ZUMUTBARKEIT  _______________________________SGB II § 10 (STAND: 01.10.2010)  
 
 
 

(1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass 
 
1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist, 
 

2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwiegenden 
 Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperliche 
 Anforderungen stellt, 
 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines Partners  
 gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat,  
 ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder  
 in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise  
 sichergestellt ist; die zuständigen kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass  
 erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes ange- 
 boten wird, 
 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die 
 Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 
 

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. 
 
 

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil  
 

1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen  
 entspricht, für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat, 
 

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als geringerwertig 
 anzusehen ist, 
 

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter entfernt 
 ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort, 
 

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen des  
 erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
 

5. sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, es liegen  
 begründete Anhaltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebedürf
 tigkeit beendet werden kann. 
 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
 entsprechend.  

 
 

   (Quelle: http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/buch/sgbii/10.html) 


